
 

Satzung der Stadt Lohmar vom 22.12.2014 

über die Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 64  zwischen der 
Donrather Straße und der B 484 in Lohmar-Donrath.  

Der Rat der Stadt Lohmar hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 aufgrund der §§ 14, 16, 17 
des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden 
und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), und 
des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S.666, SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli  2009 (GV. NRW. S. 950), folgende Satzung be-
schlossen:  

 

§ 1 
Der Rat der Stadt Lohmar hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 beschlossen, für das in § 2 
bezeichnete Gebiet in Lohmar-Donrath einen Bebauungsplan aufzustellen. Zur Sicherung 
der Planung für dieses Gebiet wird für das in § 2 bezeichnete Gebiet gemäß Abgrenzungs-
plan die Veränderungssperre erlassen. 
 

§ 2 
Die Veränderungssperre erstreckt sich auf das Gebiet der Flurstücke Gemarkung Halberg, 
Flur 3, Flurstücke Nr. 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 164, 167, 168, 169,170, 191, 192, 193, 225, 
226, 227, 228, 274, 275, 276, 277, 367, 368, 531, 532 und 802 sowie der Flurstücke Gemar-
kung Halberg, Flur 14, Flurstücke Nr. 3 und 61. 
Die  abgebildete Abgrenzungskarte dient der Übersicht.  
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§ 3 
 
In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen: 

1. Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von bauli-
chen Anlagen zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Genehmigung 
oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt wer-
den müssen, nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken 
und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die 
Stadt Lohmar. 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 

§ 4 
Die Veränderungssperre tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von 2 
Jahren, vom Tage des Inkrafttretens gerechnet, außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der 
seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuches nach § 15 (1) BauGB ab-
gelaufene Zeitraum anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, 
sobald und soweit der Bebauungsplan für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vom Rat der Stadt Lohmar am 16.12.2014 beschlossene Satzung der Stadt Lohmar über 
die Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 64 zwischen der Donrather 
Straße und der B 484 in Lohmar-Donrath gemäß Abgrenzungskarte wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Satzung kann während der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Lohmar, Stadthaus, 
Hauptstraße 27 - 29, Zimmer 228, eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für die Satzung vorgeschriebenen 
Veröffentlichung tritt, wird die Satzung rechtsverbindlich. 
 
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NW: 

 
� Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. 
NW. 2023) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni  2008 
(GV. NRW. S. 514) kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
GO NW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 
oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

Hinweis gemäß § 215 Abs. 1 BauGB: 

� Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
            1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung  schriftlich gegenüber der Stadt Lohmar unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht wor-
den sind. 

 
 
 
Hinweis gemäß § 18 Abs. 3 Satz 3 BauGB:  
 

1.  Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Be-
ginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 hinaus, 
ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemes-
sene Entschädigung in Geld zu leisten.  

2.  Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in Ab-
satz 1 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt 

 
 
 
 
 
 
53797 Lohmar, den      22.12.2014 
 
 
 
 
 
           
     ___________ 
      Bürgermeister 


